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VORWORT

Seit eh und je ist die Tätigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz
(IKRK) eng mit dem Geschehen in aller Welt verknüpft. So ist es nicht verwunderlich,

dass die Spannungen zwischen und innerhalb vieler Staaten, die für unsere
Epoche kennzeichnend sind, das IKRK im Jahre 1982 erneut vor eine Vielzahl
humanitärer Notlagen stellten und seinen vermehrten Einsatz erforderten. Dabei
muss betont werden, dass dieser ohne die tatkräftige Hilfe zahlreicher nationaler
Gesellschaften vom Roten Kreuz und vom Roten Halbmond und ohne die finanzielle
und materielle Unterstützung der internationalen Gemeinschaft nicht möglich gewesen

wäre.

Allerdings war die Schutz- und Hilfstätigkeit, die das IKRK zugunsten von
Zivilisten und Militärangehörigen in bewaffneten Konflikten entfalten konnte, nicht
immer so umfassend und wirksam wie geplant. Obwohl die vier Genfer Abkommen
von 1949 von praktisch allen Staaten unterzeichnet worden sind, wurden sie doch
bisweilen grob missachtet, sei es, dass die zuständigen Behörden sich hinter
Scheinargumenten verschanzten, um die Anwendbarkeit des Rechts in Frage zu stellen, sei
es, dass sie sie unter dem Vorwand von Sicherheitsbedürfnissen, die mit den
Forderungen der Humanität unvereinbar seien, ganz offen verletzten. In solchen Situationen

hat das IKRK zahlreiche Schritte unternommen und dabei diskret, jedoch mit
grösster Festigkeit auf eine Verbesserung dieser unhaltbaren Lage gedrängt.

Die Verstösse zeigten ausserdem, wie wichtig es ist, die Regeln des humanitären
Völkerrechts und die Grundsätze des Roten Kreuzes nicht nur den Streitkräften,
sondern der Öffentlichkeit überhaupt nahezubringen und zu erläutern. Deshalb will
das IKRK in Zukunft seine Verbreitungstätigkeit in enger Zusammenarbeit mit den
anderen Organisationen des Internationalen Roten Kreuzes, also der Liga der
Rotkreuzgesellschaften und den anerkannten Nationalen Gesellschaften, verstärken.
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Neben der operationeilen Tätigkeit setzte sich das IKRK im Berichtsjahr weiterhin
dafür ein, dass die Signatarstaaten die 1977 angenommenen Zusatzprotokolle zügig
ratifizieren. Ende 1982 hatten noch nicht einmal 20 Prozent der Staaten diesen
Schritt getan. Diese Zahl blieb weit hinter den Erwartungen des IKRK zurück. Dabei
sind die durch die Zusatzprotokolle eingeführten Neuregelungen notwendiger denn je,
um die Opfer bewaffneter Konflikte und insbesondere die Zivilbevölkerung, die so
schwer unter den Folgen des modernen Krieges zu leiden hat, besser zu schützen.

Schliesslich kann das IKRK die grossen Sorgen nicht verheimlichen, die ihm die
Finanzierung seiner traditionellen Tätigkeit zugunsten von Zehntausenden von
Kriegsgefangenen in Iran und Irak bereitet, denn die Beiträge, die die Signatarstaaten

zu dieser Tätigkeit leisten, reichen bei weitem nicht aus. Das IKRK musste bis
Ende 1982 aus seinen bescheidenen Reserven einen Betrag von 6 Millionen Schweizer
Franken bereitstellen. Damit wird jedoch die sowieso schon prekäre Finanzlage der
Organisation weiter gefährdet. Noch gravierender ist, dass sich das IKRK dadurch
gezwungen sah, die für andere Regionen vorgesehenen Haushaltsmittel zu kürzen,
also die Hilfe für andere Opfer zu verringern, um das Loch, das durch die Aktion für
Iran und Irak, entstanden war, notdürftig zu stopfen. Der Einzelstaat kann seine
Sympathien offen zeigen, während das IKRK unter den Opfern, für die es sich
gemäss seinem Auftrag einsetzen muss, keine Wahl treffen kann. Getreu seinem
Grundsatz der Unparteilichkeit unterscheidet das IKRK nicht nach Staatsangehörigkeit,

Rasse, Religion, sozialer Stellung oder politischer Zugehörigkeit. Es bemüht
sich nur, dem einzelnen in seinen Leiden beizustehen und zuallererst den dringendsten
Notfällen zu begegnen.

Alexandre HAY
Präsident des IKRK
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